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Erzbıscho GCeles1a, Abt Zellı, Abt Tost1 A die ekannt
SC1MN düriten.

Das Generalcapıtel der ongregatıon unterlıess 1337
der Rom herrschenden (C'’holera NEUE Professoren bestellen
auch ıe Zusendung chüler unterblıieb Mıt den Wiırren

der 4UCTI 15 Z1CNS dıe Anstalt vollständıg C1IN TELNC. suchte
Jahr 1867— der Eetiz1ge hochwürdıgste Herr Abt VOI Paul auf
Befehl 1US EX vielen Schwierigkeiten und Kosten das Collegı1um
des Anselm wıeder aufzurıchten un! a IS Studijenanstalt für alle
Klöster Ordens etablıren och NUFr ZWCO1 Abteıen alzburg
und Lambach beschickten dıe Anstalt dıe übrıgens olge des
Kınzugs der Pıemontesen 1570 bald aufs Neue verödet stand

©
Eine Entscheidung der Congreg Regul. ber die

Auflösung der eintachen eluübde
Allgemein bekannt ist die Erklärung der Congreg Regul

VO E/ ulı 1558 der SCINASS die eintachen Ordensgelübde
welche Sinne der päpstlichen Constitution VO I März 1857
abgelegt werden, entweder H5G papstliche Dispensation, oder
HFG rechtgiltige Entlassung [0} Seite des Ordens aufgelöst
werden können. Weiterhin wurde erklärt, ass ZUT Entlassung

X-ZWar en gerichtliches Verfahren erforderlich IST, aber ass
dieselbe 1LUFr aus wichtigen Gründen erfolgen könne CI Krankheit
welche sich erst nach der Profession entwickelte, annn nıcht als
Entlassungsgrund betrachtet werden. AÄAusserdem wird den (Ordens-
obern eingeschärit, ass I6 111 dieser Angelegenheit mit Y und
Klugheit vorgehen sollen Die Beurtheilung der Entlassungsgründe
IsSt demnach der liebevollen und klugen Einsicht und (zewissen-
haftigkeit der betreffenden Ordensobern anheimgestellt, die über
die Entlassung ZUuU verfügen haben

Es annn sich leicht ereignen, ass C111 simpliciter professus
SCINE Entlassung nachsucht dem orgeben, habe keinen
Ordensberuf: annn un diesem die Entlassung verfügt
werden, vorausgesetzt, ass der Betreffende hartnäckig be1 SCINCIN

Vorgeben verbleibt, trotzdem kein anderwärtiger wichtiger
Entlassungsgrund vorliegt ” Die rwäagung, dass die Hartnäckigkeit,
mit welcher das betreffende Urdensmitglied be ein Vorhaben
verharrt den wirklichen Ordensberuf und die dazu erforderlichen
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moralischen Kigenschaften sehr 1n rage stel  9 könnte diesen
Fall als genügenden Entlassungsgrund erscheinen lassen. Jedoch
erfolgte VO der ongr. egu 1Ne gegentheilige Entscheidung,
W1Ee Aaus dem Wortlaut des nachstehenden Decretes entnehmen
1ST » Nonnunquam evenit, Hau simplıcıter professus dimiss1iıonem
SUAaInl peta 110 habere vel amı1s1sse anımum
vocationemque ad vitam relig10sam. Quaeritur NUNG, utrum AheC
1PS1US assertio pertinaciter retenta, etiamsı alıa dimiss1ionis
110  — subversetur, rat1o suffictiens, Justa rtationabilis Causa

censer1 possıt C: in nnem, UL simplicı OTIO obstrictus ordine
dimitti u kesp Negative ; CLE O1a simplicia, de quibus
agıtur, parte voventis sint etua, COTUMYUC dispensatio
SIt reservat LOINAaINO Pontifci.« Congr. pISC et Kegul. dıe

Nov 886 er 1n ede stehende Kall kann also nicht als
genügender Fntlassungsgrund angesehen werden; Cie Ordensperson
hat sich näamlich mit seinem Gelübde für immer ott geweiht
und ist eben in Folge dieses (‚elübdes auch verpflichtet, mi1t der
Gnade (zottes die bezüglich des Berufes auftauchenden Zweifel
un Schwierigkeiten ekaämpfen, darum hat auch das ONC
trid die Behauptung verurtheilt, als könne Jemand LTOLZ des
Keuschheitsgelübdes die Ehe eingehen, dıe abe der
Enthaltsamkeit nicht ZU besitzen glaube: 5i quIiSs dixerit:
POSSC OIMNECS contrahere matı1ımonium, Qu1 110 sentiunt
castitatIis, et1am 61 Ca voverınt, 1abere donum : anathema Sit,
JUuum Deus 1d FECTE petentibus non deneget, NECC patiatur 11055

id; quod ’ tentarı. « ess DE RE de ref. matftr.
can Sollte sich das betreffende Ordens-Individium durchaus
nicht beruhigen können, mOöge päpstlighe Dispensation
nachgesucht werden.

Sehr praktisch un den gegenwärtigen Verhältnissen
angepasst ist für derle1 Fälle.-ein Eirlass des Prager erzbischöflichen
Ordinarıats, welchen WIr eshalb mittheilen : » Meldet sich ein
Ordensprof{fess mit einfachen (zelübden 7A88 Austritt AUS dem
rden, können Gründe vorhanden se1IN, AauUus denen S: früher
oder später hätte VOIN kompetenten Ordensvorstande selbst AaUuUSs

dem Orden entlassen werden mMmussen In diesem ist über
seine Entlassung berathen . och darf in der Entlassungs-
Urkunde der Ausdruck, ass ihm die Entlassung auf sein Ansuchen
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Kann die Entlassunggewährt wird, durchaus nicht vorkommen

nicht verfügt werden, ist der Profess nıcht berechtigt, früher
den en verlassen, bevor GE sich die Dispens VO apostolischen
Stuhl erwirkt hat Wenn gleich nach den bestehenden Verhältnissen
65 dem Ordensvorstande unmöglich IST, einem olchen ZUumn

Austritt sich meldenden Professen _ seinen ıllen
en 4r behalten, ist erselbe nichtsdestoweniger auf dıe

Gewissenspflicht aufmerksam AB machen, welche ih se1in
(‚elübde bindet un ihm, falls CI”, ohne dispensirt se1n, AuUstrfitfe,
schwierige Kaollisitonen hereiten dürfte. och WE be1 seinem

Entschlusse, austreten ZU wollen, beharrt, wolle ihm der
Ordensvorstand ZUTL Erwirkung der päpstlichen Dıispense
geeigneter Weise nach Kraäften behilflich se1n, mMa C bereits
ausserlich den (Orden verlassen aben, oder sich noch in demselben
befinden Kin gewÖhnliches Atıstritts- oder Wohlverhaltungs,
ZeugZniss ist ihm jedoch nicht auszustellen, indem 65 nicht angeht,
dass der Vorstand über den ungesetzlichen und sündhaften
Austritt des Professen demselben eın Zeugniss und vielleicht gar
eın belobendes einhäandige. « Salzburger Kirchenzeitung 18577

Im vorigen ahrgang der Studien IV) itd in einer

gediegenen Abhandlung VOoO (81® Bernhard Schmidt
die Ausschliessung AUS dem Ordensstande besprochen. Bezüglich
der einfachen (,elübde macht nNnun der gelehrte Herr Verfasser
den Unterschie zwischen Ausstossung und Entlassung. Obschon
diese Unterscheidung in den betreifenden Decreten keinen Grund
hat indem unterschiedslos der terminus » d1m1SS10 « gebraucht
wird, ist S1e doch sachgemäss, insofern die Ausstossung moralische

Gebrechen‚ die Entlassung ingegen anderwärtige Ursachen und
die freie Zustimmung der betreffenden Ordensperson voraussetzt
Daraus wird auch, w1ie uns scheint, nıcht mit Unrecht gefolgert,
ass ZUT einfachen Entlassung minder dringende Ursachen erforderlich
sind als ZUrL förmlichen Ausstossung, da be1 der Ausstossung
auch das durch dre Profess erworbene SC des Betreffenden
Individuums beachtet werden IMNUSS, während be1 der einfachen
Entlassung deses nicht der 4 9: ist, denn » Sc1ient1 et volenti non
Cit injuria. « och dürite nach en UObigen in der Entlassungs-Urkunde
durchaus nıcht dessen Erwähnung geschehen } ass die Entlassung



auf das Ansuchen des Betreffenden verfügt wurde da der blosse
unsch und Wille VON en (elübden befreit werden, nie
als eigentlicher Entlassungsgrund gelten annn und 65 den Anschein
hätte als könnte die Entlassung dem Professen ach SCINCIN

Belieben ertheilt werden R NMartinsberg

%

Be1l dieser (relegenheit erlauben uUuns bezüglich der anderen
Abhandlungen desselben hochwürdigen Herrn Verfassers CIN1I9C Bemerkungen.
In 1DCIHN Artikel ber die Ordens Apostasıe (Studien Jahrg VL 3) sagt
nämlich Sch 5e1iEe 38 ass die aposfasırten Ordenspersonen während der
Dauer der Apostasie der SUSDENS1O verfallen diess ISt ber UNgENAU, indem die
SUSPENSIO, WIC 2AUS der betreffenden Stelle des Corpus klar hervorgeht, sich NUur
auf denjenigen rdo erstreckt, den der Apostasırte während der Apostasie empfiangen
hat, un! diese SUSPDENS1LO dauert auch ach der Rückkehr {ort, bıs der DBetreffende
VO Seite des apostolischen Stuhles Dispensation erhält. de apost. et reıt.
bapt. — Im Artikel, VO den Wirkungen der Säcularisation VO'  } Ordenspersonen
dıe ede ist (Jahrg. AAr H 4.) kommt 234 folgende Stelle » Wenn
Mitglieder supprimirten Ordens weder andern Orden iıhres Landes
übertreten, noch uch Cin i1ıhrem Orden gehöriges OSter des Auslandes
eintreten wollen, UÜüssen S16 VO' apostolischen Stuhl säcularısıren lassen,

dıe G(renehmigung erbeten, Us dem Ordensverbande ausscheiden un der
Welt leben dürfen.« Diese Behauptung ist uUunNns aufgefallen, da allgemein
anerkannt 1st, ass Rechte und Pf£ichten solcher Ordenspersonen fortdauern, soweiıt

nur möglich 1St, acher Rechtsregel : CONLIra Jus Hunt, debent utıque
prointfectis haberi. Sie en das Recht der OVI1Izen-Aufnahme, der Wahl von
Obern Das Recht Collegiums der (Geseilschaft dauert uch

einem Mitgliede fort. » Jus collegı11 remanet un Es ISst bekannt,
aSsSs die englische Benedictiner-Congregation auf solche Weise VO  — einem
Mönche VO Untergange eretite wurde., Es kann daher nichtrichtig sEe1IN, ass
Mit lieder supprimirten Ordens untier denerwähnten Umstäinden ihre
Säcularisation nachsuchen müssen. In seiner etzten Abhandlung (Jahrg. VE

1) ist. err Sch der Ansıcht, ass ec1iMNn Benedictiner-Ordensmitglied mıiıt bloss
einfachen (Gelübden ZU. Vebertritt e1inNn Kloster desselben Ordens 1880&  — der
Genehmigung seines rdensobern bedürfe. Dıiese Meinung scheintN1ıCcC unanfechtbar
ZU SEIN, enn die einfachen Benedictinergelübde enthaltenjedenfalls uch da
votum stabilitatis ; da ber erlaubter W eise O11 Vebertritt hne Dispensation
des StabilitätsgelüBED  übdes nıcht stattÄnden kann und andererseitsdie »dispensatio votorum

lıcıum« dem römischen uvorbehalten 1st, dürfte dıe GenehmigungSIM  Orde nsobern ZUmm erlaubten Vebertritt N1C. genügend SC111. Dann wäare 6S sehr
wünschenswerth, WeNnNn der geehrte Herr Verfasser uch die rage besprochen
a  e; ob8Falle erlaubten Vebertrittes VO:  = Kloster eiIn anderes
desselben Ordens Noviziat un: Profession wiederholt werden muüssen. Im Arch

Kirchenrecht (Band 36, 401) wird dieses mıit Berufung auf Fagnanus un
Joannes de Lezana behauptet. » Quisquis autem regularis professusrelicto
SUO transgreditur a alium sıve strıct1iorem, SIVE laxiorem, aut etlam aD
familıa ı1 aliam ejusdem ordinis: debet NnOvum subire annum. probationis, NOYVa
emittere professionem. « Ballay, de transıtu regularium.


